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§ 1 Geltungsbereich  
1. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen finden Anwendung auf alle 
Beschaffungsvorgänge zwischen  
a) der EngRoTec GmbH & Co. KG, oder  
b)  der EngRoTec- Solutions GmbH, oder 
c) den mit den unter a) und b) verbundenen Tochtergesellschaften  
nachfolgend einzeln oder gemeinsam auch „Auftraggeber“ genannt, einerseits 
und deren Lieferanten – nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt -andererseits.  
2. Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftragge-
ber richten sich ausschließlich nach diesen Bedingungen. Abweichungen, 
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Entgegenstehende, 
ergänzende oder von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des 
Auftragnehmers werden nur Bestandteil des Vertrages, wenn der Auftragge-
ber dies ausdrücklich schriftlich anerkennt. Die Entgegennahme von Lieferun-
gen und Leistungen sowie deren Bezahlung stellt in keinem Fall eine Annah-
me von Bedingungen des Auftragnehmers dar.  
3. Diese Einkaufsbedingungen gelten, soweit es sich um ein beidseitiges 
Handelsgeschäft handelt, auch für alle künftigen Rechtsbeziehungen zwi-
schen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber, auch wenn im Einzelfall 
nicht ausdrücklich auf diese Einkaufsbedingungen Bezug genommen wird.  
4. Diese Einkaufsbedingungen gelten für alle Beschaffungsvorgänge, gleich 
ob es sich dabei um Werkzeuge, Maschinen, Ausrüstungen, Teile, Rohmateri-
al, sonstiges Material, Werkleistungen aller Art oder Dienstleistungen („der 
Liefergegenstand“ oder „die Lieferleistung“) handelt.  
 
§ 2 Angebot / Auftragserteilung  
1. Die Erstellung des Angebots erfolgt für den Auftraggeber kostenfrei.  
2. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber im Angebot auf Abweichungen 
von den Anfrageunterlagen ausdrücklich hinzuweisen  
3. Bestellungen sind nur verbindlich, wenn sie vom Auftraggeber schriftlich 
erteilt werden.  
4. Bestätigt der Auftragnehmer die Bestellung nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Bestellung und beginnt er in dieser Frist nicht mit 
der Leistungserbringung, so ist der Auftraggeber zum Widerruf der Bestellung 
berechtigt, ohne dass dem Auftragnehmer daraus Schadenersatzansprüche 
zustehen.  
 
§ 3 Leistungsinhalt / Änderungen / Ersatzteile  
1. Zum Leistungsumfang gehört u.a. dass  
- der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Eigentum an sämtlichen techni-
schen Unterlagen (auch Unterlieferanten) sowie an sonstigen für Neufertigung, 
Wartung und Betrieb erforderlichen Unterlagen überträgt. Diese technischen 
Unterlagen müssen in deutscher Sprache und entsprechend dem internationa-
len Einheitssystem SI abgefasst sein; 
- der Auftragnehmer alles Nutzungsrechte überträgt, die zur Nutzung der 
Lieferungen und Leistungen durch den Auftraggeber an Dritte unter Beachtung 
eventueller Patente, ergänzender Schutzzertifikate, Marken und/oder Ge-
brauchsmuster, erforderlich sind; 
- der Auftraggeber die unbeschränkte Befugnis hat, Instandsetzungen der 
hereingenommenen Leistung und Änderungen daran selbst vorzunehmen oder 
durch Dritte vornehmen zu lassen, ferner Ersatzteile selbst herzustellen oder 
durch Dritte herstellen zu lassen.  
2. Soll von dem vereinbarten Leistungsumfang abgewichen werden, so ist der 
Auftragnehmer nur dann zu Mehrforderungen oder terminlichen Veränderungen 
berechtigt, wenn eine entsprechende schriftliche Ergänzungsvereinbarung vor 
der Ausführung getroffen wurde. Über die Auswirkungen, insbesondere hin-
sichtlich Mehr-oder Minderkosten sowie der vereinbarten Termine sind einver-
nehmlich angemessene Regelungen zu treffen. Kommt eine Einigung innerhalb 
angemessener Zeit nicht zustande entscheidet Der Auftraggeber nach billigem 
Ermessen.  
3. Der Auftragnehmer wird dafür Sorge tragen, dass ihm alle für die Erfüllung 
seiner vertraglichen Verpflichtungen bedeutsamen Informationen und Umstän-
de sowie die von dem Auftraggeber beabsichtigte Verwendung seiner Lieferun-
gen rechtzeitig bekannt sind. Auf das Fehlen notwendiger Unterlagen kann sich 
der Auftragnehmer nur berufen, sofern er die Unterlagen rechtzeitig schriftlich 
angefordert und nicht innerhalb angemessener Frist erhalten hat. Der Auftrag-
nehmer steht dafür ein, dass seine Lieferungen alle Leistungen umfassen, die 
für eine vorschriftsmäßige und sichere Verwendung notwendig sind, dass sie 
für die beabsichtigte Verwendung geeignet sind und dem aktuellen Stand von 
Wissenschaft und Technik entsprechen.  
4. Bei der Leistungserbringung sind die gesetzlichen Vorschriften, insbesonde-
re die Bestimmungen des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter 
und der anwendbaren Gefahrgutverordnung inklusive der jeweiligen Anlagen 
und Anhänge zu beachten.  
5. Findet die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 
("REACHVO") auf die Lieferleistungen Anwendung, sichert der Auftragnehmer 
zu, dass diese den Anforderungen der REACH-VO sowie allen nationalen 
Bestimmungen, die in Umsetzung dieser Verordnung erlassen wurden 
(„REACH“), entsprechen. Der Auftragnehmer garantiert die Erfüllung sämtli-
cher REACH-Verpflichtungen, einschließlich der (Vor-)Registrierungen und der 
Bereitstellung REACH konformer Sicherheitsdatenblätter und IMDS-
Datenblätter. Sofern Lieferleistungen nicht in Übereinstimmung mit REACH 
erbracht werden, behält sich der Auftraggeber das Recht vor, von Rahmen-
oder Einzelaufträge zurückzutreten oder diese zu kündigen. Der Auftragneh-
mer verpflichtet sich, den Auftraggeber unverzüglich über sämtliche Änderun-
gen, welche die Einhaltung von REACH beeinträchtigen, zu informieren. Der 
Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
aufgrund der Nichteinhaltung von REACH frei. Die Nichterfüllung der sich aus 
REACH ergebenden Anforderungen und Verpflichtungen stellt einen die 
Gewährleistungsrechte auslösenden Mangel dar.  
6. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber über die erforderlichen behördli-
chen Genehmigungen und Meldepflichten für die Einfuhr und das Betreiben 
der Lieferleistungen aufzuklären. Der Auftragnehmer ist insbesondere ver-
pflichtet, die zum Zeitpunkt der Lieferung einschlägigen Exportkontrollvor-
schriften einzuhalten und den Auftraggeber unaufgefordert in schriftlicher 
Form eine etwaige Exportkontrollkennzeichnung der Vertragsgegenstände 
oder Teilen hiervon, insbesondere die zum Zeitpunkt der Lieferung nach 
anwendbarem Recht, den EU-und US-Vorschriften geltende, spätestens mit 
Lieferung mitzuteilen. Für jeden von der Exportkontrolle betroffenen Vertrags-

gegenstand oder Teilen hiervon ist die betreffende Ausfuhrkontrollliste und die 
Listenposition zu benennen.  
7. Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer jederzeit vor Abnahme Ände-
rungen der Lieferleistung, insbesondere in Konstruktion und Ausführung 
verlangen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Änderungen auf Basis der 
vorliegenden Vertragsbedingungen unverzüglich umzusetzen. Sofern aus 
Sicht des Auftragnehmers solche Änderungen dazu führen könnten, dass sich 
die vereinbarten Kosten der Vertragsgegenstände verändern oder dass 
vereinbarte Termine nicht eingehalten werden können, so hat der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber hierauf unverzüglich hinzuweisen. Über die Auswir-
kungen, insbesondere hinsichtlich Mehr-oder Minderkosten, sowie der verein-
barten Termine sind einvernehmlich angemessene Regelungen zu treffen. 
Kommt eine Einigung innerhalb angemessener Zeit nicht zustande entschei-
det der Auftraggeber nach billigem Ermessen.  
8. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass er dem Auftraggeber für einen 
Zeitraum von 10 Jahren, beginnend nach Lieferung der Vertragsgegenstände, 
mit weiteren Vertragsgegenständen oder Teilen hiervon als Ersatzteile 
beliefern kann sofern nicht aufgrund des technischen Fortschritts ein kompa-
tibles oder adäquates Teil geliefert werden kann.  
 
§ 4 Termine /Verzug / Verzugsschaden 
1. Vereinbarte Liefertermine sind verbindlich. Eine Leistungserbringung vor 
den vereinbarten Terminen berechtigt den Auftraggeber zur Zurückweisung 
bis zur Fälligkeit. Gründe, die zu einer Fristüberschreitung führen, hat der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Auf von 
ihm nicht zu vertretende Ursachen einer Verzögerung kann sich der Auftrag-
nehmer nur dann berufen, wenn er seiner Anzeigeverpflichtung dem Auftrag-
geber gegenüber nachgekommen ist.  
2. Eine Anzeige von Verzögerungen durch den Auftragnehmer und jegliche 
damit verbundene Fortschreibungen vereinbarter Liefertermine befreit den 
Auftragnehmer keinesfalls von den Verzugsfolgen, es sei denn der Verzicht 
auf Verzugsfolgen wird bei der Terminänderung ausdrücklich durch den 
Auftraggeber schriftlich erklärt. Insofern stehen dem Auftraggeber trotz 
Fortschreibung der Liefertermine nach einer Anzeige von Verzögerungen 
durch den Lieferanten weiterhin alle Rechte aus dem Liefervertrag zu, die aus 
dem Verzug des Auftragnehmers resultieren oder mit diesem in Zusammen-
hang stehen.  
3. Bei Verzug des Auftragnehmers ist der Auftraggeber ohne weitere Nach-
fristsetzung berechtigt, vom Auftragnehmer einen pauschalierten Schadenser-
satz zu fordern. Dieser beträgt für jede angefangene Woche des Verzuges 
0,5% des Gesamtauftragswerts, insgesamt jedoch höchstens 10% des 
Gesamtauftragswertes. Die Geltendmachung weiterer Rechte bleibt hiervon 
unberührt. Die Verzugsstrafe ist dabei auf einen tatsächlich eingetretenen und 
geltend gemachten Verzugsschaden anzurechnen. Das Recht, die Zahlung 
der Vertragsstrafe zu verlangen, wird nicht durch vorbehaltlose Annahme der 
verspäteten Lieferung verwirkt. Der pauschalierte Schadensersatz kann vom 
Auftraggeber bis zur vollständigen Bezahlung der Vertragsgegenstände 
geltend gemacht werden.  
 
§ 5 Höhere Gewalt  
1. Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen und 
sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse 
bewirken wechselseitig das Ruhen der Leistungsverpflichtung der Vertrags-
partner für die Dauer der Störung. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im 
Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu 
geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und 
Glauben anzupassen.  
2. Im Falle, dass aufgrund von höherer Gewalt die Leistungspflichten für einen 
Zeitraum von mehr als zwei Wochen ruhen, ist der Auftraggeber berechtigt, 
das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu kündigen. In diesem Fall kann 
der Auftragnehmer Ersatz seiner nachweislich entstandenen Aufwendungen 
verlangen, die ihm im Vertrauen auf den Bestand des Vertragsverhältnisses 
bis zum Ruhen der vertraglichen Verpflichtungen entstanden sind.  
 
 
§ 6 Preise / Liefer-und Zahlungsbedingungen / Forderungsabtretung / 
Aufrechnung  
 
1. Die Preise sind Festpreise. Sie schließen alles ein, was der Auftragnehmer 
zur Erfüllung seiner Leistungspflicht zu bewirken hat.  
2. Die Zahlung erfolgt gemäß Vereinbarung. Eine vor dem vereinbarten 
Termin vorgenommene Lieferung berührt nicht die an diesen Termin gebun-
dene Zahlungsfrist.  
3. Wurde keine Vereinbarung zur Zahlung getroffen, folgt die Begleichung der 
Rechnung am Ende des der Lieferung und Leistung sowie Rechnungseingang 
folgenden Monats 
4. Rechnungen sind in dreifacher Ausfertigung unter Angabe von Bestellnum-
mer, Bestellkennzeichen und Nummern jeder einzelnen Bestellposition an den 
Auftraggeber zu senden. Die Rechnung muss ferner alle zu einem Vorsteuer-
abzug berechtigten Angaben, insbesondere Steuernummer oder Umsatzsteu-
er-Identifizierungsnummer und sonstige Pflichtangaben einer Rechnung 
gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften des anwendbaren Rechts 
enthalten. Enthält die Rechnung die vorgenannten Daten nicht, ist der Auf-
traggeber nicht verpflichtet, die ausgewiesene Umsatzsteuer zu bezahlen. 
Wird dem Auftraggeber der Vorsteuerabzug wegen einer nicht ordnungsge-
mäßen Rechnung versagt, hat der Auftragnehmer die von dem Auftraggeber 
bezahlte Umsatzsteuer zurückzubezahlen.  
5. Ist ein Preis „ab Werk“ oder „ab Lager“ vereinbart, so übernimmt der 
Auftraggeber nur die jeweils günstigsten Frachtkosten.   
7. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderungen an Dritte abzu-
treten oder durch Dritte einziehen zu lassen. Tritt der Auftragnehmer seine 
Forderungen gegen den Auftraggeber entgegen Satz 1 ohne deren Zustim-
mung an einen Dritten ab, so ist die Abtretung gleichwohl wirksam. Der 
Auftraggeber kann jedoch nach seiner Wahl mit befreiender Wirkung an den 
Auftragnehmer oder den Dritten leisten.  
8. Zahlungen des Auftraggebers gelten als geleistet, sobald sie durch den 
Auftraggeber zur Zahlung angewiesen sind.  
9. Der Auftragnehmer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten Forderungen aufrechnen.  
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10. Bei fehlerhafter Lieferung ist der Auftraggeber berechtigt, die Zahlung 
wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten.  
 
§ 7 Beistellungen / Werkzeuge / Herausgabeverlangen  
1. Dem Auftragnehmer vom Auftraggeber überlassene Entwürfe, Muster, 
Fertigungsmittel, Modelle, Datenträger, Prototypen, Abbildungen, Zeichnun-
gen, Dokumentationen, Materialien, Ausrüstung, Komponenten, Teile, Behäl-
ter, Verpackungen, Werkzeuge, Messinstrumente, Vorrichtungen, Muster oder 
sonstige, auch leihweise überlassene Gegenstände, die sich bestimmungs-
gemäß beim Lieferanten befinden, ("Beistellungen") sind nicht Eigentum des 
Lieferanten sondern bleiben Eigentum des Auftraggebers soweit nicht aus-
drücklich etwas Abweichendes vereinbart wurde.  
2. Beistellungen werden vom Auftragnehmer unverzüglich kontrolliert und 
überprüft -etwaige Beanstandungen sind dem Auftraggeber unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Der Auftragnehmer darf die Beistellungen nur im Zuge 
der Auftragsbearbeitung für den Auftraggeber verwenden und nicht ohne 
vorheriges schriftliches Einverständnis des Auftraggebers für andere Zwecke 
benutzen oder anderen eine solche Benutzung gestatten.  
3. Beistellungen sind deutlich als Eigentum des Auftraggebers zu Kennzeich-
nen und sicher und getrennt von anderen Gegenständen mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns kostenlos für den Auftraggeber zu verwahren. 
Der Auftragnehmer hat mit den Beistellungen vorsichtig und sachgerecht zu 
verfahren, auf eigene Kosten in gutem Zustand zu erhalten, wenn nötig zu 
ersetzen und den Auftraggeber hinsichtlich jeglicher Ansprüche, Kosten und 
Schäden, die aus dem Einbau, Gebrauch, der Aufbewahrung oder der Repa-
ratur der Beistellungen folgen oder damit in Zusammenhang stehen, schadlos 
zu halten. Der Auftragnehmer trägt die Gefahr für die Beistellungen solange 
sie sich in seinem Gewahrsam oder unter seiner Kontrolle befinden. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Beistellungen auf eigene Kosten gegen alle 
versicherbaren Risiken (All Risk) in Höhe des Wiederbeschaffungswertes zu 
versichern. Der Auftragnehmer tritt hiermit seine Ansprüche gegen die Versi-
cherung im Voraus an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber nimmt diese 
Abtretung hiermit an.  
4. Der Auftraggeber oder ein vom Auftraggeber benannter Dritter sind jeder-
zeit berechtigt, während der gewöhnlichen Geschäftszeiten das Betriebsge-
lände des Auftragnehmers zu betreten und die Beistellungen und diesbezügli-
che Aufzeichnungen zu kontrollieren.  
5. Dem Auftraggeber steht das Recht zu, jederzeit und ohne besonderen 
Grund, die Herausgabe der Beistellungen zu verlangen. Auf ein solches 
Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die Beistellungen 
unverzüglich herauszugeben, für den Versand vorzubereiten oder an den 
Auftraggeber gegen Vergütung der angemessenen Transportkosten zu liefern. 
Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten oder Pfandrechten durch 
den Auftragnehmer ist ausgeschlossen.  
6. Bei Verarbeitung beigestellten Materials wird der Auftraggeber bereits mit 
Verarbeitung Eigentümer der neuen oder umgebildeten Sache. Der Auftrag-
nehmer verwahrt die neue oder umgebildete Sache kostenfrei für den Auftrag-
geber mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.  
7. Das Eigentum an vom Auftragnehmer hergestellten Hilfsmodellen, -
Werkzeugen, Modellen, Formen, etc. (im folgenden „Werkzeuge“), die für die 
Erbringung der Vertragsleistung benötigt werden, geht mit Entstehung auf den 
Auftraggeber über. Werkzeuge sind somit wie Beistellungen durch den 
Auftraggeber zu behandeln. Der Auftraggeber hat das Recht jederzeit, nach 
eigenem Ermessen die Herausgabe der Werkzeuge gegen Erstattung der bei 
Anfertigung der Werkzeuge nachweislich entstandenen und zum Zeitpunkt 
des Herausgabeverlangens nicht durch Zahlungen oder über einen Teilepreis 
amortisierte Kosten zu verlangen. Auch ohne Einigung der nach dieser 
Regelung zu erstattenden Herstellkosten ist der Auftragnehmer zur sofortigen 
Herausgabe verpflichtet. Ein Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen. Der 
Auftraggeber hat das Recht die Werkzeuge nach Auftragsende durch den 
Auftragnehmer, für den Auftraggeber kostenfrei, verschrotten zu lassen. Die 
Verschrottung von Werkzeugen bedarf der schriftlichen Zustimmung des 
Auftraggebers.  
 
§ 8 Untervergabe  
Die Untervergabe von Aufträgen an Dritte ist nur nach schriftlicher Zustim-
mung durch den Auftraggeber zulässig. Im Falle, dass der Auftragnehmer 
hiergegen verstößt, ist der Auftraggeber berechtigt, mit sofortiger Wirkung den 
Vertrag zu kündigen. (Wichtiger Kündigungsgrund).  
 
§ 9 Abnahme / Gefahrübergang / Eigentumsübergang / Eigentumsvorbe-
halt  
1. Soweit nach der Art der Lieferleistung nach dem zugrunde liegenden Recht 
oder aufgrund vertraglicher Vereinbarung eine Abnahme erforderlich ist, gilt 
die Lieferleistung mit schriftlicher Abnahmeerklärung des Auftraggebers als 
abgenommen. Kommt der Auftraggeber nach schriftlicher Anzeige der Ab-
nahmebereitschaft durch den Auftragnehmer seiner Pflicht zur Teilnahme 
einer Abnahmeprüfung nicht nach, so gilt die Lieferleistung 4 Wochen nach 
Ingebrauchnahme und schriftlicher Anzeige der Abnahmebereitschaft durch 
den Auftragnehmer als abgenommen, soweit in dieser Zeit keine die Abnahme 
hindernden Mängel seitens des Auftraggebers geltend gemacht werden.  
2. Wird die Auftragsleistung des Auftragnehmers in eine Gesamtleistung des 
Auftraggebers gegenüber seinem Endkunden integriert, so findet eine Ab-
nahme der Leistung des Auftragnehmers erst mit Abnahme der Auftraggeber-
Gesamtleistung durch den Endkunden statt, ohne dass es einer ausdrückli-
chen Erklärung bedarf. Zahlungen bedeuten in keinem Fall die Abnahme des 
Liefergegenstandes.  
3. Wenn nicht einzelvertraglich schriftlich abweichend vereinbart, tritt, soweit 
nach vorstehender Regelung eine Abnahme erforderlich ist, mit Abnahme der 
Lieferleistung, andernfalls mit vollständiger Lieferung der Lieferleistung der 
Gefahrübergang ein.  
4. Der Auftraggeber wird, soweit die Lieferleistung durch den Auftragnehmer 
selbst hergestellt wird, mit deren Entstehung, andernfalls mit Lieferung an den 
Auftraggeber Eigentümer der Lieferleistung.  
5. Jeglicher Eigentumsvorbehalt hinsichtlich Lieferleistungen von Seiten des 
Auftragnehmers an den Auftraggeber ist ausgeschlossen, es sei denn der 
Auftraggeber  stimmt einem Eigentumsvorbehalt in gesonderter Vereinbarung 
ausdrücklich schriftlich zu.  
 
§ 10 Verbot der Werbung / Geheimhaltung  

1. Die Benutzung von Anfragen, Bestellungen und des damit verbundenen 
Schriftwechsels des Auftraggebers zu Werbezwecken bedarf der ausdrückli-
chen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. 
2. Der Auftragnehmer wird über alle betrieblichen Vorgänge, Einrichtungen, 
Anlagen, Unterlagen usw. bei dem Auftraggeber und seinen Kunden, die ihm 
im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, 
auch nach Abgabe der jeweiligen Angebote bzw. Erledigung des Vertrages 
Dritten gegenüber Stillschweigen bewahren. Er wird seinen Erfüllungs- bzw. 
Verrichtungsgehilfen entsprechende Verpflichtung auferlegen.  
3. Sofern im Auftrag nicht andere Regelungen getroffen werden, besteht diese 
Geheimhaltungsverpflichtung 5 Jahre nach Lieferung und/oder Leistung fort.  
 
§ 11 Ansprüche aus Mängelhaftung  
1. Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass seine Lieferung/Leistung die 
vorgeschriebene Beschaffenheit hat und den vorgesehenen Einsatzzweck 
erfüllt. 
2. Die Verjährung der Mängelhaftungsansprüche beginnt mit der vollständigen 
Ablieferung des Liefer- und Leistungsumfangs oder wenn eine Abnahme 
vereinbart ist, mit der Abnahme. 
3. Es gilt die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche. Für ausge-
besserte oder ersetzte Teile beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen. Für 
innerhalb der Verjährungsfrist gerügte Mängel endet die Frist frühestens sechs 
Monate nach Erhebung der Rüge .Der Auftragnehmer verzichtet auf den 
Einwand verspäteter Mängelrüge (§§377, 381, Abs. 2 HGB) bei anderen als 
offensichtlichen Mängeln.  
4. Alle innerhalb der Verjährungsfrist gerügten Mängel hat der Auftragnehmer 
unverzüglich zu beseitigen, so dass dem Auftraggeber keine Kosten entste-
hen. Die Kosten der Mängelbeseitigung  oder der Ersatzlieferung einschließ-
lich aller Nebenkosten (z.B. Frachten) trägt der Auftragnehmer. Sollte der 
Auftragnehmer nicht unverzüglich mit der Mängelbeseitigung beginnen, die 
Leistung nicht vertragsgemäß durchführen oder liegt ein dringender Fall vor, 
so ist der Auftraggeber berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten 
des Auftragnehmers durchzuführen. Die gesetzlichen Rechte auf Rücktritt, 
Minderung oder Schadensersatz bleiben unberührt. 
 
§ 12 Sonstige Haftung / Versicherung  
1. Der Auftragnehmer haftet für Ansprüche, die sich bei vertragsgemäßer 
Verwendung der Lieferungen und Leistungen aus der Verletzung erteilter und 
angemeldeter Schutzrechte, sowie Urheberrechtsverletzungen ergeben. Der 
Auftragnehmer stellt den Auftraggeber und dessen Kunden von allen Ansprü-
chen aus der Verletzung solcher Schutzrechte frei. Dies gilt nicht, soweit der 
Auftragnehmer nach vom Auftraggeber übergebenen Zeichnungen, Modellen, 
Daten etc. arbeitet und nicht weiß oder im Zusammenhang mit von ihm 
erbrachten Leistungen nicht wissen muss, dass dadurch Schutzrechte verletzt 
werden. Im Verletzungsfall ist der Auftraggeber berechtigt, auf Kosten des 
Auftragnehmers, vom Inhaber solcher Schutzrechte die erforderliche Geneh-
migung zur Lieferung, Inbetriebnahme, Benutzung, Weiterveräußerung etc. 
des Liefergegenstandes zu erwirken. Ein darüber hinaus gehender Schadens-
ersatzanspruch des Auftraggebers bleibt unberührt.  
2. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter aus 
Produkthaftung frei, wenn und soweit er für den Produktfehler und den 
eingetretenen Schaden verantwortlich ist, und erstattet dem Auftraggeber 
insoweit etwaige  
Aufwendungen, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Rückrufaktion 
oder vom Auftraggeber oder einem seiner Kunden durchgeführten Service-
maßnahmen ergeben. Über Inhalt und Umfang der Rückruf-oder Servicemaß-
nahmen wird der Auftraggeber den Auftragnehmer – soweit möglich und 
zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Für 
den Schadensausgleich zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer 
finden die Grundsätze des § 254 BGB entsprechende Anwendung.  
3. Sollten Leistungen des Auftragnehmers auch Arbeiten auf dem Betriebsge-
lände des Auftraggebers oder eines seiner Kunden beinhalten, so wird der 
Auftragnehmer während des Verlaufs dieser Arbeiten alle erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Personen-oder Sachschäden 
treffen. Der Auftragnehmer ersetzt dem Auftraggeber und stellt den Auftrag-
geber frei von allen Schäden, Kosten und Aufwendungen, die durch Arbeiten 
des Auftragnehmers auf einem Betriebsgelände verursacht werden, es sei 
denn, den Auftragnehmer trifft hieran kein Verschulden.  
4. Der Auftragnehmer haftet für seine Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder 
Unterbeauftragten in gleichem Maße wir für eigenes Verschulden.  
5. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, insbesondere hinsichtlich Personen-, 
Sach-und Vermögensschäden einen angemessenen, industrieüblichen 
Versicherungsschutz sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach abzu-
schließen und sicherzustellen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber auf 
Anfrage entsprechende Versicherungsbestätigungen vorzulegen. Der Liefe-
rant tritt hiermit all seine Zahlungsansprüche gegen die Versicherer in Verbin-
dung mit den Vertragsgegenständen im Voraus an den Auftraggeber ab, der 
Auftraggeber nimmt diese Abtretung an. Durch den Abschluss der Versiche-
rungen und die Abtretung der Versicherungsansprüche wird die Haftung des 
Auftragnehmers nicht begrenzt.  
6. Weitergehende gesetzliche oder vertragliche Ansprüche bleiben unberührt.  
 
§ 13 Rechte an den Arbeitsergebnissen / Schutzrechte, Know How, 
Urheberrechte  
1. Der Auftraggeber erhält auf die Arbeitsergebnisse als Ganzes sowie auf 
deren wesentliche Teile ein ausschließliches, uneingeschränktes, unterlizen-
zierbares und unwiderrufliches Verwertungsrecht, welches übertragbar und  
durch die Gesamtvergütung abgegolten ist. Hinsichtlich der in den Arbeitser-
gebnissen enthaltenen Schutzrechte gelten im Übrigen die nachstehenden 
Bedingungen.  
2. „Schutzrechte“ in dieser Einkaufsbedingungen sind Rechte auf, unter oder 
an Patenten, Patentanträgen und gesetzlichen Erfinder-Anträgen, Ge-
brauchsmustern, Erfindungen und jeglichen anderen anmeldefähigen Rechten 
einschließlich der Anmeldungen und Anträge auf deren Registrierung.  
3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, unter Anwendung der branchenübli-
chen Sorgfalt einschließlich der Patentrecherche, Arbeitsergebnisse zu 
erreichen, die von Rechten Dritter frei sind. Sollte es unumgänglich oder 
zweckmäßig erscheinen, Rechte Dritter, über die der Auftragnehmer nicht 
verfügt, zu verwenden, so wird der Auftragnehmer dies unverzüglich anhand 
entsprechender Unterlagen und Begründungen dem Auftraggeber mitteilen. 
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Der Fortgang der Auftragsarbeiten bis zur Stellungnahme des Auftraggebers 
bezüglich der Verwendungsmöglichkeit der Drittrechte wird zwischen den 
Parteien abgestimmt.  
4. Sofern in Arbeitsergebnissen Schutzrechte enthalten sind, die beim Auf-
tragnehmer vor der Durchführung des Auftrages oder während der Durchfüh-
rung, aber nachweislich außerhalb der Auftragsarbeiten, entstanden sind 
(”Hintergrundschutzrechte”), erhält der Auftraggeber eine übertragbare, 
unterlizenzierbare, nicht ausschließliche, unwiderrufliche, durch die Gesamt-
vergütung vollständig abgegoltene Lizenz an diesen Schutzrechten. Die 
Lizenz ist beschränkt auf die Verwertung der Hintergrundschutzrechte im 
Rahmen der Nutzung der Arbeitsergebnisse oder deren wesentlicher Teile. 
Entsprechendes gilt für Hintergrund-Know-how.  
5. Beabsichtigt der Auftragnehmer, Hintergrundschutzrechte in den Arbeitser-
gebnissen zu verwenden, so ist er verpflichtet, dies dem Auftraggeber zuvor 
schriftlich mitzuteilen, um die Genehmigung vom Auftraggeber zur Verwen-
dung dieser Schutzrechte einzuholen. Der Fortgang der Auftragsarbeiten bis 
zur Stellungnahme des Auftraggebers wird zwischen den Parteien abge-
stimmt.  
6. Der Auftraggeber hat ein Vorrecht zur Schutzrechtserlangung in Bezug auf 
alle Schutzrechte, die im Rahmen der Beauftragung vom Auftragnehmer bzw. 
dessen Arbeitnehmern allein oder gemeinsam mit Mitarbeitern des Auftragge-
bers gemacht werden (”Vordergrundschutzrechte”). Der Auftragnehmer stellt 
die Möglichkeit der Wahrnehmung des Vorrechtes seitens des Auftraggebers 
sicher, indem er alle ihm im Zusammenhang mit den Arbeitsergebnissen 
gemeldeten oder ihm sonst zur Kenntnis gekommenen Schutzrechte spätes-
tens zwei Monate nach der Meldung oder Kenntnis dem Auftraggeber schrift-
lich zur Übernahme anbietet. Das Entgelt dafür gilt als mit der Gesamtvergü-
tung abgegolten. Der Auftraggeber kann das Vorrecht zur Schutzrechtserlan-
gung an ein Verbundenes Unternehmen übertragen. Ist der Auftraggeber nicht 
an der alleinigen Schutzrechtserlangung im eigenen Namen interessiert, 
werden sich der Auftraggeber und Auftragnehmer bei Kostenteilung über eine 
gemeinsame Schutzrechtserlangung abstimmen. Der Auftraggeber kann ein 
Verbundenes Unternehmen benennen, das an seiner Stelle in die Schutz-
rechtsanmeldung aufgenommen wird. Vorbehaltlich anderweitiger Vereinba-
rung hat der Auftraggeber im Falle einer gemeinsamen Schutzrechtsanmel-
dung das unwiderrufliche, übertragbare, unterlizenzierbare, uneingeschränkte, 
nicht ausschließliche Nutzungsrecht an dem Schutzrecht im Ganzen. Das 
Entgelt dafür gilt als mit der Gesamtvergütung abgegolten. Ist der Auftragge-
ber auch nicht an der gemeinsamen Schutzrechtserlangung interessiert, kann 
der Auftragnehmer die Schutzrechtserlangung nach eigenem Belieben und in 
eigenem Namen auf eigene Kosten betreiben, wobei dem Auftraggeber das 
unwiderrufliche, übertragbare, unterlizenzierbare, uneingeschränkte, nicht 
ausschließliche Recht zur kostenlosen Nutzung dieser Schutzrechte zusteht. 
Das Entgelt dafür gilt als mit der Gesamtvergütung abgegolten.  
7. Die jeweils nicht an der Schutzrechtserlangung beteiligte Partei erklärt sich, 
auf eigene Kosten, zur Unterstützung und Abgabe aller für die Erlangung und 
Verteidigung des Schutzrechtes notwendigen Erklärungen bereit.  
8. Soweit das vom Auftragnehmer oder seinen Mitarbeitern geschaffene 
Arbeitsergebnis ein Design enthält, das geeignet ist, als Geschmacksmuster 
eingetragen zu werden, tritt der Auftragnehmer das Recht am Design im 
Zeitpunkt seiner Entstehung an den Auftraggeber ab.  
Der Auftraggeber hat das Recht, die registerrechtliche Eintragung des Designs 
nach freiem Ermessen herbeizuführen. Das Entgelt dafür gilt als mit der 
Gesamtvergütung abgegolten.  
9. Soweit Leistungen des Auftragnehmers bzw. Arbeitsergebnisse ganz oder 
teilweise urheberrechtlich geschützt sind, räumt der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber hiermit das ausschließliche, unwiderrufliche, unterlizenzierbare, 
übertragbare, zeitlich, örtlich und inhaltlich unbegrenzte Recht ein, diese 
Arbeitsergebnisse in allen Nutzungsarten unentgeltlich beliebig zu nutzen, 
insbesondere zu vervielfältigen, zu verbreiten, auszustellen sowie zu ändern 
und  
zu bearbeiten. Das Entgelt dafür gilt als mit der Gesamtvergütung abgegolten.  
10. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen ist der Auftragnehmer für 
die Vergütung seiner Arbeitnehmer alleine verantwortlich.  
11. Im Falle der Beauftragung von Unterauftragnehmern ist der Auftragnehmer 
dafür verantwortlich, dass dem Auftraggeber die sinngemäß gleichen Rechte 
zur Verfügung stehen.  
 
§ 14 Kündigung 
1. Der Auftraggeber ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen, den Vertrag 
ganz oder teilweise zu kündigen. In solchem Fall ist er verpflichtet, alle bis 
dahin erbrachten Lieferungen und/oder Leistungen zu bezahlen sowie be-
schafftes Material und geleistete Arbeit angemessen zu vergüten; ergänzend 
gilt in diesem Fall §649, S. 2. 2. Halbsatz BGB. Weitergehende Ansprüche des 
Auftragnehmers sind ausgeschlossen.  
2. Der Auftraggeber ist auch zur Kündigung berechtigt, wenn u.a. über das 
Vermögen des Auftragnehmers das gerichtliche Insolvenzverfahren beantragt 
wird oder der Auftragnehmer die Zahlungen einstellt. Der Auftraggeber hat das 
Recht, Material und/oder Halbfabrikate einschließlich etwaiger Sonderbe-
triebsmittel zu angemessenen Bedingungen zu übernehmen.  
 
§ 15 Prüfrecht  
1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber nach Ankündigung 
während der üblichen Geschäftszeiten Zugang zu seinen Geschäftsräumen zu 
gewähren und Einblick in alle Unterlagen zu geben, die in Zusammenhang mit 
einem Auftrag stehen, damit der Auftraggeber die Ordnungsmäßigkeit der 
Leistungen des Auftragnehmers und die Richtigkeit aller Rechnungspositionen 
überprüfen kann.  
2. Diese Unterlagen sind auch für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach 
Beendigung des Auftrages für eine solche Überprüfung verfügbar zu halten.  
3. Sofern der Auftragnehmer Unterauftragnehmer beschäftigt, wird er dafür 
Sorge tragen, dass diese dem Auftraggeber entsprechende Rechte einräu-
men.  
 
 
§ 16 Datenschutz 
Der Auftraggeber weist gemäß §33 BDSG darauf hin, dass er Daten des 
Auftragnehmers auf der Grundlage des Bundesdatenschutzgesetzes spei-
chern wird. 
 

§ 17 Sonstige  
1. Erfüllungsort für alle Lieferungen/Leistungen ist die vom Auftraggeber 
bezeichnete Empfangsstelle. 
2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen oder sollte ein wesentlicher Teil 
des Auftrages oder dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen ganz oder 
teilweise nichtig sein oder werden oder sollten der Auftrag oder diese Allge-
meinen Einkaufsbedingungen lückenhaft sein, wird dadurch die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen des Auftrages und dieser Allgemeinen Einkaufs-
bedingungen nicht berührt.. An die Stelle der nichtigen Teile soll eine Rege-
lung treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen Teile entspricht oder ihnen 
am nächsten kommt. Andere Lücken sind nach billigem Ermessen auszufül-
len.  
3. Gerichtsstand ist Hünfeld oder nach Wahl des Auftraggebers der allgemei-
ne Gerichtsstand des Auftragnehmers.  
4. Ergänzend zu diesen Bedingungen gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internatio-
nalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) und den Kollisionsregelungen des Internati-
onalen Privatrechts.  
 
 
 
 
 
 


